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SCHREIBEN DER AUF DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN VERSAMMELTEN TAG¬
SATZUNGSGESANDTEN [ DER VIII ALTEN ORTE ] AN AMMANN,
STATTHALTER UND RAT VON STADT UND AMT ZUG

EA VI 1 , 1340 Art . 18

"bei diserem unserem congress sint uns so vil unguete , und gleichsamm taub¬

sinnige Begegnussen , so der Eüwere alt Landtschreib er in freyen Embtem

Heinrich Ludwig  Zur Lauben noch seithero dem Abscheidt im Novem-

ber 1 letst verwichnen Jahrs [ in Baden ] usgangen mit vilen Thräüungen gleich¬

sam Mord und brand anzuestellen , avuch ausgiessung über Geist - und weltliche

Ständt - und particularen viler Spötlicher Schmachworten , Ja sogar anstifftung

rebellionen zue vememmen kommen " , dass sie genannten Zurlauben eigent¬

lich hätten vor sich "citieren"  lassen müssen.

"Weilen wir aber durch eüwere . . . Ehrengesandte [ Johann Franz W i c k a r t,

Andreas I t e n] Bericht erhalten , dass Jhr disen Mann bereiths vor der Tag¬

satzung in verwahrnus genommen , und annoch halten , wollen wir verhoffen , Jhr

Jmme allso fehmers zue verwahren , und die gebühr über begangne solche mehrers

taübsinnige , als Mentschliche exorbitanzen zue verschaffen Eüch angelegen

lassen sein werden , damit sich seiner Niemandt zuo besorgen noch zuo befahren

habe , und unsere allerseits H. und Obern [ gemeint die in den Freien Aemtem

reg . Orte ] nit verursachet werden , etwan durch öffentliche edict Jmme solcher

gstalten allenthalben zuo verrüeffen und frey zu geben , das man vor Jmme fürs

künfftig wol gesicheret wurde sein mögen , maassen wir Theils dato instruiert

werent , wolten aber von respects des orths . . . wegen dessen lieber überhebt

sein , die Gerecht - und Billichkheit über solche verloffenheiten in obacht zuo

ziechen Eüch unsre etc . als seiner Natürlichen oberkheit , die Jmme bereiths

in handen überlassetide , wie dan eüwere allhie geweste . . . Ehren - Deputierte . . .

Eüch zu refferieren wüssen werden , das unsere intention in disem fahl eben

zuo . . . Sicherheit und beharrlicher guter Freündeydtgn . correspondenz gerich¬

tet ist , uff die wir uns hiemit bezogen haben " .

1 ) vgl . EA VI 1, 1339 Art . 17
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